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Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Arti-
kel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit §§ 2 und 8a Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 13. Dezember 2023 (SächsGVBl. S. 876) geändert worden ist, hat der Stadtrat 
der Stadt Neustadt in Sachsen am 28. Januar 2026 folgende Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

 
(1) Die Stadt Neustadt in Sachsen erhebt für ihre Amtshandlungen und sonstigen öffentlich-

rechtlichen Leistungen in weisungsfreien Angelegenheiten Verwaltungsgebühren und Aus-
lagen (Verwaltungskosten) auf der Grundlage der vorliegenden Satzung. Unberührt blei-
ben Gebührenregelungen in Bundes- und Landesgesetzen sowie Gebührenregelungen, 
die bereits in anderen städtischen Satzungen getroffen sind. 
 

(2) Öffentlich-rechtliche Leistungen sind 
 

1. Tätigkeiten der Stadt Neustadt in Sachsen, die in Ausübung hoheitlicher Gewalt mit 
Außenwirkung vorgenommen werden (Amtshandlungen); eine Amtshandlung liegt 
auch dann vor, wenn das Einverständnis der Behörde, insbesondere eine Genehmi-
gung oder eine Erlaubnis, nach Ablauf einer bestimmten Frist auf Grund einer Rechts-
vorschrift als erteilt gilt, 
 

2. sonstige Leistungen, die durch die Stadt Neustadt in Sachsen im Rahmen einer öffent-
lich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit mit Außenwirkung erbracht werden. 

 
(3) Individuell zurechenbar ist eine Leistung, die 

 
1. beantragt, sonstig willentlich in Anspruch genommen oder zugunsten des Leistungs-

empfängers erbracht wird oder 
 

2. durch einen Tatbestand ausgelöst wird, an den eine Rechtsnorm die Befugnis zum 
Tätigwerden der Behörde knüpft und die in einem spezifischen Bezug zum Tun, Dulden 
oder Unterlassen einer Person oder zu dem von einer Person zu vertretenden Zustand 
einer Sache steht. 

 
 

§ 2 
Verwaltungskostenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist derjenige verpflichtet,  

 
1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zuzurechnen ist, 

 
2. der die Verwaltungskosten durch eine vor der Stadt Neustadt in Sachsen abgegebene 

oder mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder 
 

3. der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.  
 
(2) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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(3) Auslagen im Sinne des § 5, die durch unbegründete Einwendungen eines Beteiligten oder 
durch schuldhaftes Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, hat die-
ser zu tragen. 

 
 

§ 3 
Höhe der Gebühr, Kostenverzeichnis 

 
(1) Die Höhe der Gebühr bemisst sich unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes al-

ler an der öffentlich-rechtlichen Leistung beteiligten Behörden und Stellen (Kostende-
ckungsgebot) und nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Personen, denen nach 
§ 1 Absatz 3 die öffentlich-rechtliche Leistung zuzurechnen ist, nach dem als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügtem Kostenverzeichnis. Verwaltungsaufwand sind die regelmäßig 
bei der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leistung anfallenden Aufwendungen, insbe-
sondere Personal- und Sachaufwendungen. Ausnahmen vom Kostendeckungsgebot sind 
nur zulässig, wenn dies aus Gründen der Billigkeit erforderlich ist. Die Gebühr darf nicht in 
einem Missverhältnis zur öffentlich-rechtlichen Leistung stehen. 
 

(2) Für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten, die nicht im Kostenverzeichnis 
enthalten sind, wird eine Gebühr erhoben, die nach im Kostenverzeichnis bewerteten ver-
gleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, 
wird eine Gebühr bis zu 50.000 EUR erhoben. 

 
(3) Die Kostenfestsetzung innerhalb einer Rahmengebühr liegt im Ermessen der Stadt Neu-

stadt in Sachsen.  
 
(4) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung zu berechnen, so 

ist dieser zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Für Wertgebühren, für 
die im Kostenverzeichnis keine Gebühr vorgesehen ist, beträgt diese 1 % des Wertes des 
Gegenstandes. 

 
(5) Die Mindestgebühr beträgt 10,00 EUR, sofern im Kostenverzeichnis nichts Abweichendes 

bestimmt ist. 
 

(6) Der Verwaltungskostenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der Verwaltungskos-
ten erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen sowie die notwen-
digen Unterlagen in Urschrift oder beglaubigter Abschrift beizubringen. 

 
 

§ 4 
Umsatzsteuer 

 
Die im Kostenverzeichnis festgelegte Gebühr enthält keine Umsatzsteuer. Unterliegt die öf-
fentlich-rechtliche Leistung der Umsatzsteuer, werden die Verwaltungskosten zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben. 

§ 5 
Auslagen 

 
(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammenhang mit der Erbringung der öffentlich-

rechtlichen Leistung anfallen und deshalb nicht nach § 3 Absatz 1 zu dem in die Gebühr 
einzubeziehenden Verwaltungsaufwand gehören, werden in der tatsächlich entstandenen 
Höhe als Auslagen erhoben. Als Auslagen können unter den Voraussetzungen von Satz 1 
insbesondere erhoben werden: 
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1. Vergütungen und Entschädigungen, die Sachverständigen, Dolmetschern, Überset-
zern, Zeugen und sonstigen Personen zustehen, 
 

2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, 
 

3. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen bei 
der Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle, 
 

4. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen. 
 
(2) Auslagen im Sinne des Absatz 1 werden auch dann erhoben, wenn die kostenerhebende 

Behörde aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnli-
chen Gründen an die anderen Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht 
zu leisten hat. 
 

(3) Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteilten Vervielfältigungen werden geson-
dert als Schreibauslagen erhoben. Die Höhe der Schreibauslagen wird im Kostenverzeich-
nis bestimmt. 

 
 

§ 6 
Entstehung der Verwaltungskosten 

 
Die Verwaltungskosten entstehen mit der Beendigung der verwaltungskostenpflichtigen öffent-
lich-rechtlichen Leistung, mit Zurücknahme oder Erledigung des Antrags oder Rechtsbehelfs. 
In den Fällen, in denen mehrere öffentlich-rechtliche Leistungen innerhalb eines Verfahrens 
getätigt werden, entstehen sie mit der Beendigung der letzten verwaltungskostenpflichtigen 
Amtshandlung. 
 
 

§ 7 
Fälligkeit der Verwaltungskosten 

 
Die Verwaltungskosten werden einen Monat nach der Bekanntgabe der Verwaltungskosten-
festsetzung an den Verwaltungskostenschuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen anderen 
Zeitpunkt bestimmt oder die Fälligkeit abweichend durch Vertrag geregelt ist. 
 
 

§ 8 
Anwendung von Bestimmungen des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes (Sächs-

VwKG) 
 
(1) Gemäß § 8a Absatz 2 Satz 1 SächsKAG sind bei der Erhebung von Verwaltungsgebühren 

und Auslagen die §§ 2, 3 Absatz 4 bis 6, § 4 Absatz 2, 3 und 5, §§ 6 bis 9, 11 bis 13, 15, 
16, 17 Absatz 1 bis 3 und 5, §§ 18 bis 20, 22 und 23 des Sächsischen Verwaltungskosten-
gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fassung, ent-
sprechend anzuwenden.  
 

(2) Für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen aus dem Aufkommen an 
Verwaltungsgebühren und Auslagen gelten die Vorschriften des Gemeindehaushalts-
rechts. 

 
(3) Für die Kosten der Mahnung und der Vollstreckung gelten die Vorschriften des Sächsi-

schen Verwaltungskostengesetzes und der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen. 
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(4) Fehlerhafte Verwaltungskostenfestsetzungen können von der Verwaltungskostenfestset-
zungsbehörde innerhalb der Festsetzungsfrist geändert werden; die Befugnisse der 
Rechtsaufsichtsbehörde bleiben unberührt. 

 
 

§ 9 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Soweit in dieser Satzung aus Vereinfachungsgründen geschlechtsspezifische Personenbe-
zeichnungen verwendet wurden, gelten diese Personenbezeichnungen für alle Personen 
gleich. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Neustadt in Sachsen über die Erhebung von Ver-

waltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten vom 24. Okto-
ber 2007 außer Kraft. 

 
 
Neustadt in Sachsen, 29. Januar 2026 
 
 
 
Alexander Sachse 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis nach § 4 Absatz 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 

verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 

hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 

Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der im § 4 Ab-
satz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  

Siegel 



Seite 6 von 8 

Kostenverzeichnis  
zu § 3 der Satzung der Stadt Neustadt in Sachsen über die Erhebung von Verwaltungs-
kosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten 
 
Tarifstelle Amtshandlung Gebühren 
   
1 Allgemeine Amtshandlungen  
Die Vorschriften der Tarifgruppe 3 bis 6 des Kostenverzeichnisses gehen den Vorschriften 
der Tarifgruppe 1 (Allgemeine Amtshandlungen) vor. 
   
1.1 Auskünfte und Einsicht  
1.1.1 Erteilung von Auskünften, die über § 11 Abs. 1 Nr. 6 

SächsVwKG hinausgehen  
35,00 - 700,00 EUR 

1.1.2 Einsichtnahme in Akten und amtliche Bücher, soweit 
die Einsicht nicht in einem gebührenpflichtigen Verfah-
ren gewährt wird 

14,00 EUR je ange-
fangene Viertelstunde 

1.1.3 Schriftliche Auskünfte zu gewerbsmäßigen, familien-
kundlichen oder sonstigen privaten Zwecken ein-
schließlich der dazu erforderlichen Ermittlungen je 
Einzelfall und nach tatsächlichem Arbeitsaufwand 

14,00 EUR je ange-
fangene Viertelstunde 

   
1.2 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligun-

gen, sonstige Verwaltungsakte auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften, gemeindlicher Bestimmungen o. ä., so-
fern nicht gesondert geregelt 

35,00 - 600,00 EUR 

   
1.3 Verlängerung einer Frist, deren Ablauf einen neuen 

Antrag auf Erteilung einer gebührenpflichtigen Geneh-
migung, Erlaubnis, Zulassung, Verleihung oder Bewil-
ligung erforderlich machen würde 

10 bis 25 % der für 
die Genehmigung, Er-
laubnis, Zulassung, 
Verleihung oder Be-
willigung vorgesehe-
nen Gebühr, mind. 
10,00 EUR 

   
1.4 Nachträgliche Auflagen, Änderungen, Rücknahme o-

der Widerruf einer Genehmigung/Erlaubnis/Bewilli-
gung nach Tarifstelle 1.2 

21,00 - 300,00 EUR 

   
1.5 Beglaubigungen  
1.5.1 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien und der-

gleichen, die die Behörde selbst hergestellt hat 
5,00 EUR je Beglau-
bigung 

1.5.2 in nicht von der Tarifstelle 1.5.1 erfassten Fällen 0,75 EUR je Seite der 
zu beglaubigenden 
Abschrift, Fotokopie 
und dergleichen, 
mind. 10,00 EUR, 
höchstens die für die 
Erteilung des Origi-
nals vorgesehene 
Gebühr, soweit diese 
höher als 10,00 EUR 
ist 
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 Anmerkung:  
Ist die Erteilung des Originals gebührenfrei, beträgt die Ge-
bühr 0,75 EUR je angefangene Seite, mindestens jedoch 
10,00 EUR. 

 

   
1.6 Erteilung einer Bescheinigung (Zeugnisse, Ausweise 

aller Art, u. a., auch Mehrfertigungen), sofern nicht ge-
sondert geregelt 

10,00 - 170,00 EUR 

   
2 Schreibauslagen  
   
2.1 Bereitstellung von Vervielfältigungen (Abschriften oder 

Ausfertigungen) in Papierform 
 

2.1.1 ohne Berücksichtigung der Art der Herstellung für die 
ersten 50 Seiten 

 

2.1.1.1 in schwarz-weiß bis Format DIN A 4 0,50 EUR je Seite 
2.1.1.2 in schwarz-weiß im Format DIN A 3 0,75 EUR je Seite 
2.1.1.3 in Farbe bis Format DIN A 4 1,00 EUR je Seite 
2.1.1.4 in Farbe im Format DIN A 3 1,25 EUR je Seite 
2.1.2 für jede weitere Seite  
2.1.2.1 in schwarz-weiß bis Format DIN A 4 0,15 EUR je Seite 
2.1.2.2 in schwarz-weiß im Format DIN A 3 0,25 EUR je Seite 
2.1.2.3 in Farbe bis Format DIN A 4 0,40 EUR je Seite 
2.1.2.4 in Farbe im Format DIN A 3 0,50 EUR je Seite 
2.1.3 für Lehr-, Studien- und ähnliche Zwecke  
2.1.3.1 in schwarz-weiß bis Format DIN A 4 0,05 EUR je Seite 
2.1.3.2 in schwarz-weiß im Format DIN A 3 0,10 EUR je Seite 
2.1.3.3 in Farbe bis Format DIN A 4 0,10 EUR je Seite 
2.1.3.4 in Farbe im Format DIN A 3 0,15 EUR je Seite 
   
2.2 Bereitstellung von Vervielfältigungen (Abschriften oder 

Ausfertigungen) in elektronischer Form 
 

2.2.1 sofern die Datei bereits in elektronischer Form vorhan-
den ist 

1,50 EUR je Datei 

2.2.2 soweit zur Bereitstellung einer Vervielfältigung in 
elektronischer Form Dokumente zuvor von der Papier-
form in die elektronische Form übertragen werden 
müssen 

wie Tarifstelle 2.1 für 
Vervielfältigungen in 
schwarz-weiß 

2.2.3 sofern die Datei auf einem Datenträger versandt wird 5,00 EUR je Daten-
träger 

   
3 Finanzverwaltung  
   
3.1 Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 10,00 EUR 
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4 Ordnungsverwaltung  
   
4.1 Fundsachen (Aufbewahrung einschließlich Aushändi-

gung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder) 
 

4.1.1 bei Tieren - Unterbringung im stadteigenen Zwinger 15,00 EUR zzgl. 
12,00 EUR Verpfle-
gungs- und Betreu-
ungspauschale je an-
gefangenen Tag der 
Unterbringung 

   
4.2 Erteilung einer Erlaubnis für das Abbrennen von offe-

nen Feuern gem. Polizeiverordnung der Stadt Neu-
stadt in Sachsen 

15,00 EUR 

   
5 Bauwesen  
   
5.1 Bearbeitung von Bauarchivanfragen 48,00 EUR 
   
5.2 Vergabe/Zuteilung/Änderung einer Hausnummer 26,00 EUR 
   
5.3 Bescheinigung über das Nichtbestehen oder die Nicht-

ausübung eines Vorkaufsrechtes, pro Vorkaufsrechts-
anfrage 

40,00 EUR 

   
5.4 Bestätigung für die Eigentümer oder Nutzungsberech-

tigten für das Befahren von vom Fahrverkehr gesperr-
ten Feld- oder Radwegen mit dem Zusatzzeichen 
„Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ 

26,00 EUR 

   
5.5 Verlängerung der Bestätigung für die Eigentümer oder 

Nutzungsberechtigten für das Befahren von vom Fahr-
verkehr gesperrten Feld- oder Radwegen mit dem Zu-
satzzeichen „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr 
frei“ 

10,00 EUR 

   
5.6 Erteilung einer grundbuchmäßigen Löschungsbewilli-

gung 
37,00 EUR 

   
6 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung  
   
6.1 Erstellung von Korrekturbescheiden, die durch Ver-

schulden des Gebührenschuldners erforderlich wer-
den 

23,00 EUR 

   
 


